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Stadt Schwentinental 
Der Bürgermeister 

 
 
 
Beratung erfolgt voraussichtlich: 
 

Beratungsart: X öffentlich  nicht öffentlich 
 
 

Sachstandsmitteilung Nr.: 039/2015 Datum: 16.02.2015 
 
 
Empfänger: 

Nr. - Stadtvertretung / Fachausschuss  Sitzungstag 

1  Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales   

2  Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partnerschaften  

3  Ausschuss für Umwelt, Verkehr, öff. Sicherheit u. Kleingartenwesen  

4  Ausschuss für Bauwesen  

5 X Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen 17.02.2015 

6  Hauptausschuss  

7  Stadtvertretung  

 
 
Schluss- und Mitzeichnungen: 

 
 

gez. Stremlau 
 
 

 
 

gez. i.V. Weihrauch 

 
 

gez. Frehse 

Bürgermeister Amtsleiter/in Sachbearbeiter/in 

 
 
1. TOP: Büchereiverträge zur BV 021b/2015  
 

 
2. Sachstand:  
Anbei übersenden wir Ihnen zur Beschlussvorlage 021b/2015  
 
den Hauptvertrag der Bücherei OT Raisdorf (01.01.1984)  
 
sowie 
 
den Interimsvertrag (Nebenvertrag) der Bücherei OT Klausdorf (01.01.1976)  
 
zur Kenntnisnahme. 
 
 

 
 

- Ende der Sachstandsmitteilung - 
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B 1BL1 0 TH E K SV ERTRAG 

(Hauptvertrag) 

Zwischen 

a) der Gemeinde/ Stadt Rais orf 
vertreten durch den Bürgermeister/ Magistrat (Gemeinde) 

b) dem Kreis Pl6n 
vertreten durch den Kreisausschuß (Kreis) 

c) dem Verein "Büchereiwesen in Holstein e. V." 
Rendsburg, vertreten durch den Vorstand (Verein) 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

§ 1 
Grundlagen 

Grundlage dieses Vertrages sind die "Grundsätze und Normen" der Landes
buchereistelle Schleswig-Holstein sowie die "Regelung für die Förderung von 
Buchereien im Büchereisystem Holstein". Sie gelten als Orientierung für 
die Arbeit der Vertragspartner in der jeweils von den zuständigen Gremien 
des Vereirnbeschlossenen Fassung und sind als Anlage diesem Vertrag beige
fügt. Eine Neufassung tritt in Kraft mit Beginn des nächsten Geschäftsjahres, 
sofern die Neufassung den Vertragspartnern bis zum 01. Apri 1 des laufenden 
Geschäftsjahres zugegangen ist. 

§ 2 
Aufgabe und Arbeitsweise 

( 1) Die Öffentliche Bibi iothek stell t Medien (z.B. Bücher, Zeitschriften 
und Zeitungen, audiovisuelle Medien) zur Benutzung durch Einzel
personen, Gruppen und Institutionen zur Verfügung. Darüberhinaus 
berät sie die Benutzer und vermittelt aktiv und fachgerecht Informa
tionen. Sie ist dem regionalen Leihverkehr angeschlossen und arbeitet 
im Verbundsystem der Öffentlichen Bibliotheken des Landes Schleswig
Holstein . Sie soll in ihrem Raumbedarf und in ihrer Effizienz dem Stand 
der Bibliothekswissenschaft und den "Grundsätzen und Normen" ent
sprechend unterhalten und entwickelt werden. 

(2) Träger der Bibliothek ist die Gemeinde. 

(3) Die Benutzung der Bibliothek wird in einer Benutzungsordnung geregelt. 
Sie wird nach dem vom Verein herausgegebenen Muster unter Beach
tung der besonderen örtlichen Gegebenheiten erlassen. 

(4) Die Benutzungszeiten werden ortsüblich bekanntgegeben. 
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§ 3 
Bibi iotheksausschuß 

( l) Für die Durchfuhrung und Förderung der im § 2 bezeichneten Aufgaben 
wird ein Bibliotheksausschuß für die Gemeindebibliothek gebildet1 der bei 
Bedarf einberufen wird. 

(2) Der B ibl iotheksausschuß besteht aus: 

a) einem ständigen Vertreter der Gemeinde oder seinem Stellvertreter, 

b) einem ständigen Vertreter des Kreises oder seinem Stellvertreter, 

c) dem Direktor der Büchereizentrale Rendsburg oder seinem 
Stellvertreter, 

d) dem Bibliotheksleiter oder seinem Stellvertreter. 

(3) Der ständige Vertreter der Gemeinde führt im Ausschuß den Vorsitz. 
Im Verhinderungsfal 1 tritt an seine Stelle sein Stellvertreter. Er be
ruft den Ausschuß unter Mitteilung einer Tagesordnung zu seinen 
Sitzungen nach Bedarf ein. Der Ausschuß ist innerhalb von vier 
Wochen mit einer Einladungsfrist von zwei Wochen einzuberufen, 
wenn es von mindestens einem Ausschußmitgl ied verlangt wird. 

(4) Der Ausschuß ist beschlußfähig, wenn drei seiner Mitglieder anwesend 
sind . Beschlüsse des Ausschusses werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. 

(5) Die Zahlung von Sitzungsgeldern oder Auslagenerstattung erfolgt nicht 
aus dem Bibliotheksetat. 

§ 4 
Die Bibliothek 

(l) Die Gemeinde ist mit ihrer Bibliothek durch diesen Vertrag Tei 1 des 
Bibi iothekssystems Holstein. Sie verpflichtet sich zur Zusammen
arbeit und ist bereit, Einzelinteressen ihrer Bibliothek gegenüber 
dem Gesamtinteresse des Bibi iothekssystems Holstein zurückzustellen. 

(2) Im Interesse einer allgemeinen Versorgung mit Büchern und anderen 
Informationsträgern und einer gleichmäßigen Entwicklung des Bib
liothekssystems arbeitet der Bibliotheksleiter in bibliothekarischen 
Fachfragen mit dem Verein zusammen und verkehrt direkt mit der 
Bücherei zentra 1 e. 

(3) Die Buchauswahl erfolgt durch die Bibliothek nach sachlichen Gesichts
punkten in eigener Verantwortung. 

(4) Wenn die zentralörtliche Funktion den Verbund mit einer Fahr
bibliothek notwendig macht, soll die Gesamtplanung hierauf 
abgestellt werden . 
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(5) Änderungen an der inneren Organisation sowie Änderungen am 
Bau oder an Einrichtungen sind vor Beginn der Maßnahme mit 
der Bücherei zentra 1 e Rendsburg abzustimmen. 

(6) Zum Zwecke einer kostensenkenden Rationalisierung der im 
Bibliothekssystem verbundenen Bibliotheken werden die gern. 
§ 5 Abs. 1 beschafften Bücher und anderen Medien in der 
Büchereizentrale Rendsburg für den Bibi iotheksgebrauch her
gerichtet. Ausgenommen davon sind die aus Aktua 1 itätsgründen 
unmittelbar von der Bibliothek beschafften Bücher, Zeitschriften 
und anderen Medien. 

§ 5 
Bücher und andere Medien 

( l) Die notwendige Bestandserweiterung, Erhaltung des Buchbestandes 
und Ausstattung der Bibi iothek mit anderen Medien sol I auf der 
Grundlage der "Grundsätze und Normen" erfolgen; dabei hat die 
Bestandsergänzung Vorrang vor der Bestandsvermehrung. 
Eine für das folgende Haushaltsjahr beabsichtigte Minderung der 
Buchbeschaffung ist der Büchereizentrale jeweils bis zum 01 .Okt. 
mitzuteilen. 

(2) Dabei wird ein Durchschnittspreis je Medieneinheit angesetzt, der 
von der Landesbüchereistelle Schleswig-Holstein alljährlich neu 
berechnet wird. Er darf den vom Deutschen Bibi iotheksverband 
festgesetzten Durchschnittspreis nicht überschreiten. 

§ 6 
Personal 

Zur Unterhaltung einer leistungsfähigen Bibliothek wird Fachpersonal 
entsprechend den "Grundsätzen und Normen" von der Gemeinde ange
stellt. Eine Stellungnahme der Büchereizentrale ist einzuholen. 
Änderungen und Vermehrungen im S tel lenp Ion der Bibliothek bedürfen 
der Zustimmung der Vertragspartner, soweit von ihnen finanzielle Mehr
leistungen erwartet werden. 

§ 7 
Kosten 

(1) Die Kosten für die Öffentliche Bibliothek werden von der Gemeinde 
getragen. 

(2) Zu den Kosten für die Anschaffung von Büchern gemäß § 5 und den 
von der Büchereizentrale anerkannten Personalkosten (s. Anlage) 
gemäß§ 6 gewähren Kreis und Verein einen Zuschuß, wie er in der 
"Regelung für die Förderung von Büchereien im Büchereisystem 
Holstein" vorgesehen ist. 
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(3) Kosten für Dienstreisen, die auf Veranlassung der Büchereizentrale 
durchgeführt werden, werden im Rahmen des § 7 Abs. 2 bezuschußt. 
Sie sind zusammen mit den Kosten des § 7 Abs. 2 abzurechnen. 

§ 8 
Auszahlung der Zuschüsse 

(1) Der Verein errechnet die Höhe der nach den§§ 5 und 6 von den 
Vertragspartnern zu erbringenden Leistungen für das folgende Ka
lenderjahr und teilt sie den Vertragspartnern mit. Für die Berech
nung des Buchanschaffungsetats werden die statistischen Werte und 
für die Bemessung des Personalkostenansatzes das Rechnungsergebnis 
des vergangenen Kalenderjahres zugrundegelegt. Personalstellen
vermehrungen beantragt die Gemeinde bis zum 01. Juli eines jeden 
Jahres bei Kreis und Verein. Die Gemeinde stellt dem Verein bis 
zum 01. Februar eines jeden Jahres spezifizierte und prüffähige 
Nachweise für die Abrechnung der Personalkosten-Zuschüsse des 
vergangenen Kalenderjahres zur Verfügung. 

(2) Kreis und Verein zahlen ihre Zuschüsse zu den Personalkosten zum 
01. 07. eines jeden Jahres an die Gemeinde. 

(3) Den Antei 1 an den Buchanschaffungskosten überweisen Kreis und 
Gemeinde zum 01. 02. eines jeden Jahres auf das bei der Bücherei
zentra le Rendsburg geführte Buchanschaffungskonto der Gerne i nde, 
das sodann um den Anteil des Vereins ergänzt wird. Wenn möglich 
sollte eine Regelung getroffen werden, nach der alle Gemeindean
teile an den Buchanschaffungskosten rechtzeitig vor Fälligkeit an 
den Kreis gezahlt werden, der die Kreis- und Gemeindeanteile zum 
01 .02. in einer Summe an die Büchereizentrale Rendsburg überweist. 
Aus dem Buchanschaffungskonto werden auch die unmittelbar von der 
Bibliothek beschafften Bücher, Zeitschriften und anderen Medien be
zahlt. 

(4) Kreis und Verein sind zur Zahlung der Zuschüsse nach Maßgabe 
dieses Vertrages verpflichtet. 

§ 9 
Eigentum 

(1) Alle mit Haushaltsmitteln der Vertragspartner beschafften beweglichen 
Sachen gehen bei einem Wechsel der Trägerschaft der Bibliothek auf 
den Rechtsnachfolger über. In anderen Fällen gehen mit der Einstellung 
des Betriebes der Bibliothek alle beweglichen Sachen entschädigungs
los auf die Landesbüchereistelle Schleswig-Holstein mit der Maßgabe 
über, sie im Öffentlichen Bibliothekswesen in dem Kreis zu verwenden, 
in dem die Bibliothek eingerichtet war. 

- 5 -



H l - 9/83 

- 5 -

(2) Wenn der Bibliotheksvertrag von der Gemeinde gekündigt wird oder 
wenn die Gemeinde ihren vertraglichen Verpflichtungen trotz mehr
facher Anmahnung nicht nachkommt, können der Kreis und der Verein 
eine Rückzahlung der von ihnen einmalig gewährten Zuschüsse zu den 
Investitionskosten, soweit sie nicht für die Beschaffung beweg! icher 
Sachen im Sinne des Abs. l gegeben wurden, verlangen. Der Rück
zahlungsanspruch beschränkt sich auf den Zeitwert der Investitionen 
und den Anteil des Zuschusses an den Gesamtkosten der Investition, 
zu der der Zuschuß gewährt worden ist. 

§ i 0 
Prüfrecht 

Die Gemeinde räumt dem Verein gemäß§ 44 LHO das Recht ein, die 
Grundlage für die Höhe der beantragten Zuschüsse anhand der Jahres
rechnung und der Belege der Gemeindekasse zu prüfen. Die Gemeinde 
verpflichtet sich, dem Verein auf Anforderung die Haushaltssatzung nebst 
Haushaltsplan und Nachträgen zur Verfügung zu stellen. 

§ 11 
Inkrafttreten, Kundigung 

(l) Der Vertrag tritt am 01 .01 . 1984 in Kraft. 

(2) Soweit einzelne Vereinbarungen dieses Vertrages zum Vertrags
beginn von einem Vertragspartner nicht erfüllt werden können, 
ist dies in einer Zusatzvereinbarung zum Vertrag zu definieren 
und der Zeitpunkt der Vertragserfüllung festzulegen. 

(3) Der Vertrag kann von jedem Vertragspartner unter Einhaltung 
einer Frist von 6 Monaten zum Jahresende gekündigt werden. 
Die Kündigung ist schriftlich gegenüber den beiden anderen 
Vertragspartnern auszusprechen . Maßgebend i3t der Zeitpunkt 
des Zugangs beim Verein. Kündigt der Verein, so ist maßgebend 
der Zugang bei der Gemeinde. 

- 6 -
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Für die Gemeinde: 

Für den Kreis: 

___________ _P_l_~~---------1- -------------- .~a n . ---------------------------

/ i-\S PL_Ö ~ 
. A 

"' '7'"~.0 ~ , 
t ' ·~ • ' (.., • ~ ~ \ ' 

------ ------- _...1..;..,. 'Sstegel __ ,,_ __ -.·- - -----------1?:.- /• J 

( La n d r a t ) l'.:'.:.. .:~ - ; ( Kr e i s rat ) 
~j 

Für den Verein "Büchereiwesen in Holstein e. V." 

Q ----------------------- den ___ {j,_._ __ ~- --------------' 

fM-1~A~~mpel----- --~~-------------
BÜCHEREI .~'ESEN li . ul.C , , i, • -·· 1 · 

BOCIFJI JZENTP LE P1tl\;J.02Uf G 
WRANGELSTR. 1. 2370 RENDSBURG: 0 43 31 I 51 44 



Anlage 

zum Bibl iotheksvertrag (Hauptvertrag) 

der Gemeinde / Stadt Roisdorf 

Nach§ 7, Abs. 2 des Bibliotheksvertrages sind die Kosten für folgende 
Personalstellen zuschußfähig: 

BAT Stellen 

IVa 

IVb 

Vb l 

Vc 

Vlb 

VII 

VIII 12/40 

IX 

X 

S te 11 en insgesamt: 1 12/40 





Büchereivertrag 

Zwischen 

a) der Gemeinde, Klausdorf 

vertreten durch den Bürgermeister 

01"' b) dem Kreis, / co"i , 
vertrei·en durch den Kreisausschuß 

c) dem Vere in 11 ßüchereiwesen in Holstein e. V . 11
, 

Rendsburg, ve rtreten durch de n Vors1and 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

§ 1 

Grundlagen 

(Gerne inde) 

(Kre is) 

(Verein) 

Grundlage dieses Vertrages ist Ziff. 3.1 (lnte rimsverl·räge 1) der " Regelung fu r die Förderung 
der Bibliolheken im Bibliothekssystem Holstein", nachstehend "Regelung" genannt. Nach 
dieser" Regelung 11 sol I sich die Arbeii· der Vertrag spar i·ner gestaiten . 

§ 2 

Aufgabe der Gem ei ndebüchere i 

i) Die Gemeindebücherei stel !t Büche r zur Benutzung z ur Verfügung. Darübi.:nhina us berfü sie 
die Benutzer und ve rmi tte lt Informationen. Sie arbeitet im Verbundsystem der Öffentlichen 
Bibi iotheke n des Landes Schleswig- Holstein. 

2) Träger der Bücherei ist die Gemeinde. 

3) Die Benutzung der Bücherei ist gebührenfrei . 

§ 3 

Arbe itsweise der Gemeindebücherei 

1\ D. ,... . , .. . ·1 "·· , • T ., , ß" .. ·h , . ., , . . s· M •• 

, 10 •...;,eme 1nae !ST m1t ;.1rer b u cher01 , e;, des rni ;01 ,eKssysrerns r101sre1n. 1e verpti 1chtet 
sich zur Zusammenarbeit mit allen Einrichtungen dieses Bibliothekssystems. 

2) Im lnl e re sse einer allgemeinen Verso rgun g der Bevölkerung mit Büchern und anderen lnforma
i"ionströgern und einer gleichmäßigen Entwicklung des Bib liothekssystems arbeil"et die Bücherei 
in bibliothekarischen Fachfragen mit dem Verein z usammen und verkehrt direkt mit seiner 
Büchere izen trale. 

3) Die ßucho. uswahl erfolgt nach sachlichen Gesichtspunkten und in eigener Verantwortung durch 
den Bücherei leiter. 

4) Änderunge n an der Organisation, am Bau oder an den Einrichtungen der Bücherei sind vor 
ihrer Durchführung mit der Büchereizentrale abzustimmen ; 

5) Die zur Erweiterung des Buchbestandes zu beschaffenden Bücher werden in der Bücherei·
zentrale für den Büchereigebrauch hergerichtet. 

1 1/2 - 2 .76 
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§ 4 
Leitung der Bücherei 

l) Zur Durchführung der im§ 2 bezeichneten Aufgabe bestellt die Gemeinde einen Büchereileiter 
und - soweit erforderlich - die notwendigen Hilfskräfte. 

2) Der Büchereileiter verkehrt in Fachfragen unmittelbar mit der Büchereizentrale. 

3) Beim Wechsel des Büchereileiters wird die Bücherei zentrale verständigt. Eine ordnungsgemäße 
Übergabe der Bücherei ist sicherzustellen. 

§ 5 

Aufbringung der Mittel 

l) Zur notwendigen Erweiterung und Erhaltung des Buchbestandes wird für der. Landesteil Holst·ein 
vcnr '/,Jrstar:d des \/C! 'eins, unter tv~itv1irkunq 2-sr Londesbüchereistei le Schl es'Nio-l-iolsfein_e!n - ~ ' 
Betrag pro Einwohner errechnet und festgesetzt. Er beträgt z. Z. Dlv\ 1 , ··-.Eine Erhöhung di (-'ces 
Betrages wird der Gemeinde und dem Kreis bis zum 1.7. des lfd. Jahres mitgeteilt, damit det _ 
Mehrbedarf im folgenden Haushaltsjohr eingeplant werden kann. 

Dieser BetrogJ vervielfacht mit der 1 etzten, vom Statisl"ischen Landesamt veröffentlichten Einwohner 
zah 1 der Gemeinde, ergibt den Buchanschaffungsetat des Jahres. 

2) Der noch Abs. 1 errechnete Buchetat teilt sich ent·sprechend der Ziff. 3.1 der "Regelung" wie 
folgt auf: · 

Gerne i nde 50?b 
!<reis 25?/o 
Verein 2.5% 

3) Der Kreis übernimmt es, den Gemeindeanteil einzuziehen und diesen zusammen mil· dem !<reis~ 
anl'eil bis zurn 1. /~pril eines jeden Jahres auf das Konto der ßüchereizentrale zu Uberweisen. 

Die Büchereizentrale fuhrt diese Betröge dem bei ihr geführten Buchanschaffungskonto <.!er Ge
meindebücherei zu und e rg änzt sie durch ihren Kostenanteil. 

§ 6 

Verwendung der Mittel 

1) Von cl.:m ins9e sunü für die Buchanschaffung zur Verfügung ge stellten Mitteln werden fin a nziert: 

a) Beschaffung und Unterh:i!tung von Büchern und Zeitschriften 

b) [k:schciffung büchereitechnischen 1V\aterials 

c) Einarbeih~n von Büchern 

2) ßewidschciftungskosten, Mieten und Person(1 I kosten werden n kht aus dern ßuchanschaffungserat 
getragen. Sie sind nicht Gegenstcmd des VertrGges. 

§ 7 

Eigct')tum,. 

1) Die mit Zuwendungen des Kreises und ·d~'s Vereins 'beschafften ßucher ge hen in das Eige ntum der 
Gemeinde über. Eine rdcht durch -diesen '/erlrag bestimmte Verwendung der ßucher bedorf der 

Zu:.;i·imrnung der ondc ren Vertrag spartn~:r. 

1 1/2 ·- 2. 76 ..., 
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2) Bei eim:r Künd igung des Vert rages durch di e Gemeinde fäl 11· e in evl·i. noch vorhande nes Rest
guthabe n des Buchanschaffungskontos dem Vere in zu, der diese Mitiel für andere Büche rei zwecke 
im Kreis verwendet. 

3) Bei e inc1:1 Beitritt der G eme inde zu einer Fahrb ibliothek können Bücher durch die Fuhrbiblio1-hek 
übernommen werde n . Ein evtl. vorha ndenes Restguthaben des ßuchanscha ffungskonfos wird für 
di e von der Geme inde zum Betrieb der Fahrb ib liothe k zu erbringenden anteiligen Kosten ver
rechne1. 

§ 8 
1 nkrafttreten/K Und i gung 

l ) Der Vertrag trii-t am 1 . 1 • 1976 in Kraft. 

2) De r Verl-rag kanr1 von jedem Ve1·tragspar1·ner unte r Einhaltung einer Frist von 3 MonaJ·e n zum 
Jahresende gekündig t werdc:: n. Die Kündigung ist schrifl-lich gegenüber den beiden anderen 
V, ! ~ " ,, • 1 • j _..., ' i 1 - - 1 ' '\i . ertrugspa11T1e rn c u';zusprccnen. r11a1.1gebeno is t aer Le1tpu:-1r(1· ass Lugangs )i.;: 1rn erein , 

Kundig!· der Verein, so is1 maßgebend de1· Zugang be i der Gemeinde. 

3) Mil' dem 1 nkrafHreten d!es•.;; s Ve rtrages trete n de r bishedge BücherefveriTag nebst evtl. Ve rein
bmunge n außer Kraft. 

Für den !(reis: 

Für di e G eme inde: 

BUCBEREIZENUAU RENOSBURG 
2l7 UllDUURG, A"4 \iUHA"1>D""'"' 4, ltlt!Oll 7 3 l• 

1 1/2 - 2. 76 




